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Lesen Sie in dieser Ausgabe: 

� Befürchtung berechtigt nicht zum Vorkauf 

– BVerwG, Urteil vom 9. November 2021, Az.: 4 C 1.20 

� Bundesländer dürfen grenzüberschreitende 
Wärmedämmung regeln 

– BGH, Urteil vom 12. November 2021, Az.: V ZR 115/20 
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� Befürchtung berechtigt nicht 
zum Vorkauf  
 
BVerwG, Urteil vom 9. November 2021, Az.: 4 C 
1.20 

 
Das gemeindliche Vorkaufsrecht für ein Grund-
stück darf nicht aufgrund der Annahme, der Käufer 
werde es in erhaltungswidriger Weise nutzen, aus-
geübt werden. 

Die klagende Immobiliengesellschaft 
erwarb ein Berliner Grundstück, das mit einem Ge-
bäude mit 20 Mietwohnungen und zwei Gewerbe-
einheiten bebaut ist. Das Grundstück liegt im Gel-
tungsbereich einer Erhaltungsverordnung in Form 
einer sogenannten Milieuschutzsatzung, welche 
dazu bestimmt ist, aus besonderen städtebauli-
chen Gründen die Zusammensetzung der Wohnbe-
völkerung zu erhalten und zu schützen. Der be-
klagte Bezirk übte in der Folge entsprechend der 
in Berlin üblichen Vorkaufsrechtspraxis sein Vor-
kaufsrecht zugunsten einer landeseigenen Woh-
nungsbaugesellschaft aus. Hierdurch sollte eine 
Verdrängung der Wohnbevölkerung durch Mieter-
höhungen oder Umwandlung in Eigentumswoh-
nungen vermieden werden. Sowohl das Verwal-
tungsgericht Berlin als auch das Oberverwaltungs-
gericht Berlin-Brandenburg hielten die Ausübung 
des Vorkaufsrechts vor dem Hintergrund der För-
derung der sozialen Erhaltungsziele für gerechtfer-
tigt. In der Folge wandte sich die klagende Immo-
biliengesellschaft an das Bundesverwaltungsge-
richt. 

Mit Erfolg: Das Bundesverwaltungsge-
richt entschied, dass das Vorkaufsrecht nicht auf 
Grund der Annahme, dass der Käufer das Grund-
stück künftig in einer die Mieter verdrängenden 
Weise nutzen werde, ausgeübt werden dürfe. Dies 
ergebe sich daraus, dass das gemeindliche Vor-
kaufsrecht gemäß dem Baugesetzbuch ausge-
schlossen sei, wenn das Grundstück entsprechend 
den Festsetzungen des Bebauungsplans oder den 
Zielen und Zwecken der städtebaulichen Maß-
nahme bebaut ist und genutzt wird und ein auf ihm 
errichtetes Gebäude keine Missstände oder Män-
gel aufweist. Dieser Ausschluss des Vorkaufs-
rechts sei in dem streitgegenständlichen Fall ge-
geben. Entgegen der Auffassung der Vorinstanzen 
seien dabei zu erwartende künftige Nutzungen 
nicht zu berücksichtigen. Vielmehr komme es auf 
die zum Zeitpunkt der letzten Behördenentschei-
dung vorliegenden tatsächlichen Verhältnisse an. 

 
Fazit:  
Mit dieser Entscheidung hat das Bundesverwal-
tungsgericht die bisher umstrittene Frage, ob und 
unter welchen Voraussetzungen ein Vorkaufsrecht 
für Grundstücke innerhalb einer Erhaltungssat-
zung ausgeübt werden kann, beantwortet. Durch 
die Beschränkung des Vorkaufsrechts werden die 
Rechte privater Käufer gestärkt, wohingegen sich 
die Gemeinden und Bezirke künftig zurücknehmen 
müssen. 
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� Bundesländer dürfen grenz-
überschreitende Wärmedämmung 
regeln
 
BGH, Urteil vom 12. November 2021, Az.: V ZR 
115/20 

 
Die Bundesländer haben die nötige Gesetzge-
bungskompetenz um Normen zu erlassen, die den 
grenzüberschreitenden Überbau zum Zwecke der 
Wärmedämmung erlauben. 

Die Parteien des zugrunde liegenden 
Rechtsstreits sind Eigentümer benachbarter, be-
bauter Grundstücke in Nordrhein-Westfalen. Das 
Gebäude auf dem Grundstück der Klägerin ist so 
gebaut, dass dessen Giebelwand direkt an der 
Grundstücksgrenze zwischen den Grundstücken 
steht. Mit der Begründung, eine Innendämmung 
des Gebäudes könne nicht mit vertretbarem Auf-
wand vorgenommen werden, verlangt die Klägerin 
von den Beklagten die Duldung einer grenzüber-
schreitenden Außendämmung der Giebelwand. 
Vor dem Amtsgericht hatte die Klägerin Erfolg. Auf 
die Berufung der Beklagten hat das Landgericht 
die Klage mit der Begründung abgewiesen, § 23a 
NachbG NW, der einen solchen Duldungsanspruch 
vorsieht, sei verfassungswidrig. Hiergegen legte 
die Klägerin Revision ein.  

Diese hatte auch Erfolg. Der BGH, der 
die Gesetzgebungskompetenz der Bundesländer 
für solche Regelungen als gegeben ansah, stellte 
das Urteil des Amtsgerichts wieder her. Das pri-
vate Nachbarrecht unterläge als Teil des bürgerli-
chen Rechts der konkurrierenden Gesetzgebungs-
kompetenz des Bundes, womit für eine Gesetzge-
bungskompetenz der Länder nur Raum bleibt, 
wenn der Bund die Materie nicht erschöpfend ge-
regelt hat. Zwar regle § 912 BGB die Duldungs-
pflicht für rechtswidrige Überbauten, wodurch im 
Umkehrschluss vorsätzliche Überbauten nicht 
hingenommen werden müssen. Allerdings enthält 
Art. 124 EGBGB einen Regelungsvorbehalt, der den 

Erlass neuer landesrechtlicher Vorschriften, die 
das Eigentum an Grundstücken zugunsten der 
Nachbarn noch anderen als den im Bürgerlichen 
Gesetzbuch enthaltenen Beschränkungen unter-
werfen, ausdrücklich vorsieht. Das Landesrecht 
dürfe Beschränkungen vorsehen, die dieselbe 
Rechtsfolge wie eine vergleichbare bundesrechtli-
che Regelung anordnen, aber an andere Tatbe-
standsmerkmale anknüpfen und einem anderen 
Regelungszweck dienen.  

Zwar erlaubt § 23a NachbG NW einen 
vorsätzlichen Überbau. Allerdings bezieht sich die 
Norm tatbestandlich auf eine spezifische, bauliche 
Situation, die sich von der in § 912 BGB geregelten 
Situation der Errichtung des Gebäudes deutlich 
unterscheidet. Die landesrechtliche Vorschrift 
gehe nämlich davon aus, dass die Dämmung eines 
an der Grenze errichteten Gebäudes erst im Nach-
hinein erforderlich wird. Dies ändere an der Grund-
konzeption der bundesrechtlichen Regelung, wo-
nach neue Vorhaben so zu planen sind, dass sich 
die Wärmedämmung in den Grenzen des eigenen 
Grundstücks befindet nichts. Bei letzterer geht es 
vielmehr darum, die Zerstörung wirtschaftlicher 
Werte zu verhindern, wohingegen die Regelung zur 
Wärmedämmung die nachträgliche, energetische 
Gebäudesanierung ermöglichen will. Dementspre-
chend unterscheiden sich die jeweiligen Rege-
lungszwecke. 

 
 

Fazit:  
Die Entscheidung des BGH sorgt für Rechtssicher-
heit, da ähnliche Regelungen in vielen Landesge-
setzen verschiedener Bundesländer vorzufinden 
sind, um die nachträgliche Gebäudedämmung zu 
vereinfachen. 
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